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Das Verwaltungsgericht entnimmt den Akten:

A.
1"

Auf Aufforderung des Gemeinderats Gontenschwil hin reichte Margrit

Stebler am 17. Mai 2015 ein nachträgliches Baugesuch für zwei bereits

erstellte Parkplätze und einen bestehenden Lagerplatz für siloballen so-

wie einen neuen Pferdeauslaufplatz auf der in der Landwirtschaftszone

gelegenen Parzelle Nr. 13 in Gontenschwilein' Das Baugesuch wurde am

19. Mai 2015 dem Departement Bau, Verkehr und Umweli {BVU), Abtei-

lung für Baubewilligungen, zur Stellungnahme unterbreitet'

2.

Am 9. September 2015 verfügte das BVU, Abteilung für Baubewilligun'

gen:

A'ben 
zusätzlichen 16 m2 Pferdeauslauffläche östlich des bewilligten Aus-

laufs kann bezüglich der kantonalen Prüfbelange ohne Auflagen zuge-

stimmt lverden.

B.
Zusätzliche 40 m2 Pierdeauslauffiäche östlich des bewilligten Auslaufs

werden abgewiesen, können aber toleriert werden'

U.

Die hobbymässige Pferdehaltung von nnehr als 4 Tieren wird abgewie-

sen.

D.
Die resiliche pferdeauslauffläche östlich des bewilligten Ausiaufs, der be-

reits teilweise erstellte Pferdeauslauf in der nordÖstlichen Parzellen-

grenze, die zwei Parkplätze und der siloballenlagerplatz werden abge-

wiesen und es wird der Rückbau angeordret'

E.

Der Rückbau der abgewiesenen Bauten sowie die Aufgabe der Haltung

von mehr als 4 Tierei sind spätestens bis Ende des Jahres 2016 zu voll-

ziehen."

3.

Der Gemeinderat Gontenschwil beschlos§ am 7. Dezember 2015:

,1.
Frau Marcrit Stebter. Schmiedrued-Waide, wird die Baubewilligung für

=uiat=ti.nä 
16 m' Pferdeauslauffläche des Ostlich der bewilligten Aus-

äuifia"rr. erstellten Auslaufs beim Gebäude [ir. 817, Parzelle 13, Steinig,

unter Vorbehatt der nachfolgenden Bedingungen, Auflagen und Feststel-

lungen erteitt.
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2.
Eine zusätzliche Pferdeauslauffläche von 40 m2 Östlich des bewilligten
Auslauis wird abgewiesen, jedoch toleriert (keine RÜckbaupflicht).

Die hobbymässige Haltung von mehr als 4 Pferden wird abgewiesen. Die

Anzahl gehaltener Pferde ist bis späte§tens Ende des Jahres 20't6 auf
das eriaubte Mass zu reduzieren.

4
Die restliche Pferdeauslauffläche östlich des bewilligten Auslaufs, der be-

reits teilweise erstellte Pferdeauslauf an der nordÖstlichen Parzellen-
grenze, die 2 Parkplätze und der Siloballenlagerplatz werden abge'rdiesen

und sind bis spätestens Ende des Jahres 2016 zurückzubauen."

4.
Eine dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Reqierungsrat äm

24. August 2016 abgewiesen.

5.

Gegen den Enischeid des Regierungsrats reichte Margrit Stebler Verwal-

tungsgerichtsbeschwerde ein. Das Venraltungsgericht entschied am

5. Mai 2017'.

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

L.

Von Amtes wegen werden Ziffern 3 und 4 des Entscheids des Gemeinde-

rats Gontenschwilvom 7. Dezember 2015 aufgehoben und wie folgt neu

gefassi:

a

Die hobbymässige Haltung von mehr als 4 Pferden wird abgewiesen'
Die Anzahl gehaltener Pferde ist bis spätestens zwölf Monate nach

Rechtskrafi des vorliegenden Entscheids auf das erlaubte Mass zu

reduzieren.

4.
Die restliche Pferdeauslauifläche Östlich des bewilligten Auslaufs, der

bereits teilweise erstellte Pferdeauslauf an der nordwestlichen Par-

zellengrenze, die 2 Farkplätze und der silobailenlagerplatz werden

abgewiesen und sind bis spätestens zwölf Monate nach Rechts-

kraft des vorliegenden Entscheids zuri:ckzubauen'"

Die verwaltungsgerichtlichen Verfahrenskosten, bestehend aus einer

Staatsgebühr von Fr. 2'500.00 sowie der Kanzleigebühr und den Ausla-
gen von Fr. 364.00, gesamthaft Fr. 2'864-00, sind von der Beschwerde-

fi.ihrerin zu bezahlen.

4.
Es werden keine Parteikosten ersetzt.
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6.

Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts reichte Margrit Stebler Be-

schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht

ein. Die Beschwerde wurde mit Urteil vom 23. Mäz 2018 abgewiesen,

soweit dara uf eingetreten wurde {1 C 
-347 

t2O1 7 }'

B.
1.

Am 18. August 2A17, und damit während des bundesgerichtlichen Verfah-

rens, reichte Margrit stebler beim Gemeinderat Gontenschwil erneut ein

Baugesuch für die Bewilligung von ,.Pferdehaltung mit Aussenanlagen"

auf der Parzelle Nr. 13 in Gontenschwil ein. Das Baugesuch wurde am

4. September 2017 dem BVU, Abteilung für Baubewilligungen, zur

Stellungnahme unterbreitet'

2.

Am 18. Dezember 2017 verfügte das BVU, Abteilung für Baubewilligun-

gen:

Auf das Bau- bzw. wiedererwägungsgesuch vom 18. August 2017 wird

nicht eingetreten'

3.

Der Gemeinderat Gontenschwil beschlo§§ am 8. Januar 2018:

1.

Gestützt auf die kantonale Verfügung vom 18. Dezember 2017 wird das

B,u- ,",p. Wiedererwagungsgesuch von Frau M. Stebler, §chrniedrued-

Watde, fir Pferdehaltun-g und -zucht mit Auslaufflächen bei den Gebäu-

den hlr.414 und 817 värbunden mit dern Begehrel d^er Prüfung nach

Ä;.'1{i;t,i npe unO Art. 34b Abs. 2 RPV, Parzelle 13, Steinig, abgewle-

sen.

2,
DieVerfügungBVUAFB.lT'1969vom18.Dezember2017deskantona-
len Departerrients Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Baubewilli-

gung*n, i.S. Nichteintreten auf das Bau. bzw. Wiedereruägungsgesuch

vom 18. August 2017 wird zurn integrierenden. Bestandteil dieses Ent

scheids erkla*. Bezuglich der Begründung und den Erwägungen wird auf

die erwähnte Verfügung verwiesen'

?
t1

c.
Auf verwaltungsbeschwerde von Margrit stebler hin entschied der Regie-

rungsrat am 29. August 2A18:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
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z.
Die Kosten des Verfahrens vor dem Regierungsrat, bestehend aus einer
Staatsgebühr von Fr. 2'000.00, den Kanzleigebühren und den Ausiagen
von Fr. 330.75 insgesamt Fr. 2'330.75 werden der Beschwerdeführerin
auferlegi. Unter Berücksichtigung des geleisteten Kostenvorschusses
von Fr. 2'000.00 hat sie noch Fr. 330,75 zu bezahten.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

D"

1.

Gegen den am 5. September 2018 zugestellten Entscheid des Regie-
rungsrats erhob Margrit Stebler am 3. Oktober 2018 fristgerecht Vensal-
tungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen:

,l

Mein Baugesuch fur den Ailwetterpiatz auf der Parzelle 13, Gontenschwil
sei gern. Art. 37a RPG zu bewilligen. Bedingungen nach Art. 43 RPV er-
fülle ich. Atlenfalls ist der Standort ss zu bewilligen, dass er an de* Stall
auf der Nordseite angrenzt.

Eventualiter sei der Allwetterplatz gem. Art. 34b Abs. 2 RPV zu bewilli-
gen, wie mir BVU am 22. Februar 2016 als Lösungsmöglichkeit vor-
schlug. lch hatte immer ein Landwirtschaftsbetrieb (alie Nr. mit Bruder
41351117; alae Nr. mit Ehemann 413511162, neue Nr. 4135/1i7 wie Bruder
bis ca. 2010).

Eventualiter kann der Allwetterplatz auch unter hobbymässiger Pferde-
haltung bewilligt werden.

L.

Ebenso sei mir die Pferdehaltung auf Parzelle 13, Gontenschwilzu bewil-
ligen, gem. 37a RPG.

Eventualiter ist die Pferdehaltung auch nach Art. 16a RPG zu bewilligen,
da ich die Anforderungen gemäss Wegleitung Pferd und Raumplanung
vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE Version 2015 in allen Punk-
ten erfülle {BVUAFB 22.2.?416}.

Eventualiter ist mir zu bestätigen, dass ich die Pferdehaltung weiter auf
dem Steinig 414 betreiben darf. Da ich die Pferdehaltung in 2ter/3ter Ge-
neration weiterführe, kann es mir nicht verboten werden, Art. I BV
schützl mich. tm Bundesgericht Urteit 1C-347ftA17 vsm 23. März 2018
wurde Al"t. I BV nicht erwähnt.

Das Nutzungsverbot im Regierungsratsbeschluss Nr. 2016-000935 vom
24. August 2016 ausgesprochen, sowie die angedrohte Zwangsvollstre-
ckung im Regierungsratsbeschluss Nr. 2018-000997 (S. 9) isi aufzuhe-
ben. Das RPG ist nicht rückwirkend auf altrechtlich erstellte Gebäude und

Aniagen anwendbar,
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eingereichten Beschwerdeantwort
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5.

Mit Eingabe vom 28. November 2018

lung zur namens des Regierungsrats

vom 12. November 2018.

4.
Eie Beschwerde ist gutzuhetssen'

5.
DieVerfahrenskoslensindderVorinstanzaufzuerlegenun!11rseieine
;.;;;;;;ne Parteientschädigung zuzusprechen lzzgl' MwsT und Aus-

lagen).

6.
DerSachverhaltistmitdenAktenDFRLWAG,Zeugenaussagen.Luftbil.
Cei una parteibefragungen neu der tatsächlichen §ituation anzupa§'en

und in der urteilsb"giü;dung zu erwähnen. Keine wiedererwagung wie

punkt 3.3 im nn geichtus"i,tr. 2018-000997, da im w8E.2016.404 der

sachverhalt otrensicrrtticn-mit oer tatsächlichen situation in klarem wi-

;;;il;t stehi. lch nao" scnon im ersten Verfahren entscheidrelevante

Tatsachen vorgebrachl. t"iO"t wurden diese nicht berücksichtigt (Zeu-

ö;;;;g"n, ",uftnrüer, Akten DFR I fatscher sachverhalt, Aufsabe

Äcferlau 
-t g9B, Datum Gesuch Betriebsa nerkenn ung)'

2,

Mit Beschwerdeantwort vom 22. Oktober 2018 verwies der Gemeinderat

Gontenschwil auf frühere stellungnahmen im ersten verfahren' Er ver-

zichtete auf einen formellen Antrag'

3.

Mit Beschwerdeantwort vom 12. November 2018 beantragte das BVU'

AbteilungfürBaubewilligungen,namensdesRegierungsratsdiekosten-
fällige Abweisung der Beschwerde'

4.

Mit Eingabe vom 22. Novernber 2018 reichte die Beschwerdeführerin

weitere Unterlagen ein-

6.

Am 8. und 15. Januar 2019 reichte die

gaben ein.

tr

Das Venualtungsgericht hat den

entschieden.

Beschwerdeführerin weitere Ein-

Fall am 22. Februar 2019 beraten und
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Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung:

t.

1.

Gegen letztinstanzliche Entscheide der VerwaltungsbehÖrden ist die Ver-

waltungsgerichtsbeschwerde zulässig i§ 54 Abs. 1 des Gesetzes über die

Veruvaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007 [VRPG; SAR 271.200]].

Das gilt auch in Bausachen (§ 61 Abs. 3 der Bauverordnung vom 25. Mai

2011 [BauV; SAR 713.1211). Das Venvaltungsgericht ist somit zuständig.

2.

Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kÖnnen die unrichtige oder un-

vollständige Feststellung des Sachverhalts sowie Rechtsverletzungen -
einschliesslich Ermessensüberschreitung, Ermessensunterschreitung und

Ermessensmissbrauch (vgl. ULRICH HAFELINIGEoRG MÜt-lrnlFeltx

UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Auflage, ZürichlSt. Gallen

20.16, Rz. a42) - gerügt werden (§ 55 Abs. 1 VRPG). Eine Erme§sen§-

kontrolle ist dagegen ausgeschlossen (Umkehrschluss aus § 55 Abs. 3

vRPG).

3.

Der Gemeinderat und das BVU, Abteilung für Baubewilligungen, traten

auf das Baugesuch bzw. Wiedererwägungsgesuch vom 18. August 2017

nicht ein. Zwar wurde laut Dispositiv des Gemeinderats vom 8. Januar

2018 das Baugesuch abgewiesen, die falsche Formulierung ist gemäss

Gemeinderat ledoch ein Versehen und nicht beabsichtigt (Protokollau§zug

des Gemeinderats Gontenschwil vom 19. März 2018, S. 2 [Vorakten,

act.69]). Weder das BVU, Abteilung für Baubewilligungen, noch der Ge-

meinderat haben das Baugesuch materiell geprüft, vielmehr eröffnete der

Gemeinderat in seinem Entscheid lediglich den Nichteintretensentscheid

des BVU (Protokollauszug des Gerneinderats Gontenschwil vom 8. Janu-

ar 2018, S. 1 f. und vom 19. März 2018, S. 2 [Vorakten, act, 61 und 69]i.

Der Regierungsrat bestätigte diesen Nichteintretensentscheid. Vor Ver-

waltungsgericht beschränkt sich der Streitgegenstand daher auf die Fra-

ge, ob der Regierungsrat den Nichteintretensentscheid des Gemeinderats

bzw. des BVU, Abteilung für Baubewilligungen, zu Recht geschützt hat.

lst dem so, hat es dabei sein Bewenden. lst dem nicht so, d.h. ist auf das

Gesuch einzutreten, so hätte das Verwaltungsgericht - entgegen den Be-

schwerdeanträgen Zttf .1und 2 - vorliegend indes nicht einen materiellen

Entscheid über die Bewilligungsfähigkeit zu fällen, sondern die Sache

wäre zur materiellen Beurteilung an den Gemeinderat und das BVU,

Abteilung ftrr Baubewilligungen, zurückzuweisen (BGE 135 ll 38, Erw. 1.2;

Entscheid des verwaltungsgerichts [vGE] vom 28. Juni 2018

1w8E.2018.2011, S. 3; VGE vom 20. septernber 2017 w8E.2017.1541,
S. 5). Auf die Beschwerdeanträge Zitt. I und 2 ist daher nicht einzutreten.
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il.
1,

lm streit stehen die Haltung von acht Grosspferden und fünf Kleinpfer-

denlponys sowie die gemäss Beschwerdeführerin erforderlichen Auslauf-

flächen. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, bildete die im vorliegen-

den Verfahren beantragte Pferdehaltung inkl. Auslaufflächen bereits lnhalt

des rechtskräftig abgewiesenen Baugesuchs vom 17. Mai 2015 (vgl. urteil

des Bundesgerichts vom 23. Mäz 2018 l1c*347120171). Die materielle

Rechtmässigkeit der Fferdehaltung und der Auslaufflächen kann daher

nicht mehr überprirft werden. Diese Fragen wurden schon rechtskräftig

entschieden. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet einzig

die Frage, ob das BVU, Abteilung für Baubewilligungen, bzw. der Ge-

meinderat zu Recht nicht auf das Wiedererwägungsgesuch der Be-

schwerdeführerin vom 18. August 2017 eingetreten sind. Zu prüfen ist mit

anderen worten, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf wiedererwä-

gung der rechtskräftig abgewiesenen Baubewilligung und des rechtskräf-

tig verfügten Rückbaus hat.

2.

Nach der Rechtsprechung folgt aus Art.29 der Bundesverfassung der

schwelzerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) im

sinne einer verfahrensrechtlichen Minirnalgarantie ein Anspruch auf wie-

derenrägung. Diese soll aber nicht dazu dienen, rechtskräftige Entschei-

de immer wieder in Frage zu stellen (BGE 136 ll 181; 120 lb 47: Urteil des

Bundesgerichts vom 22. Februar 2016 [1C.6AZA15l, Enrv' 3'2)' lnsoweit

haben verwaltungsbehörden ein rechtskräftiges urteil eines verwaltungs-

gerichts im Allgemeinen zu beachten. Der Anspruch auf Wiedererwägung

treitt gegenüber gerichtlich bestätigten Venvaltung§akten indes dann,

wenn eS darum geht, einen zeitlich offenen Dauersachverhalt an die im

Laufe der Zeit geänderte Sach- und Rechtstage oder an neue Erkennt-

nisse anzupassen {BGE 97 I 752t.; urteil des Bundesgerichts vom

22.Februar 2016 11C-6212015, Erw' 3.2; Urteil des Bundesgerichts vom

2. April 2013 l2c-487ftA121, Erw. 3.3; Urteil des Bundesgerichts vom

22. August 2002 t1P.5gl2}o21, Erw. 7), Nach der Rechtsprechung ist die

Rechtskraftwirkung von Dauerverfügungen (vgl' Urteil des Bundesgerichts

vom 22. Februar zoto 1tc-a6?na15, Erw. 3.2, Urteil des Bundesgerichts

vom 23. Juni 2014 l1CJS4t2A13l, Erw.7.2; Urteil des Bundesgerichts

vorn 7. MärzZa14 tic-grSlzo13l, Erw. 5.2) insoweit beschränkt, als die

VerwaltungsbehÖrde verpflichtet ist, auf einen Venrualtungsakt zurückzu-

kommen, wenn die umstände sich seither wesentlich geändert haben

oder wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen und Beweismittel

namhaft macht die ihm im früheren verfahren nicht bekannt waren oder

die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich

unmöglich war oder keine veranlassung bestand {BGE 138 I 72f',

136 ll 181; '124 ll 6; Urteil des Bundesgerichts vom Z2'Februar 2016

t1c_462f2}151, Erw.3.2). Der Beschwerdeführer hat dabei im Einzelnen
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darzulegen, inwiefern die neuen Umstände zu einer anderen Beurieilung

führen müssen (BGE 136 ll 181 f.; Urteil des Bundesgerichts vom

22. Februar 2016 llc-462120151, Erw. 3.2).

Auch aus dem kantonaien Veruvaltungsrechtspflegegesetz ergibt sich,

dass bei Vorliegen eines Rechtsrnittelentscheids die Wiedererwägung nur

zulässig ist, sofern sich der dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde lie-

gende Sachverhalt oder die Rechtslage erheblich und entscheidreievant

geändert hat {§ 39 Abs. 2 VRPG; Urteil des Bundesgerichts vom

22. Februar 2016 ]1C*462DA151, Enrv. 3.2; siehe auch Botschaft des Re-

gierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 14. Februar

2007, Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Bericht und Entwurf zur

1. Beratung, Ges.-Nr. 07.27, S.51). Die wledererwägung steht dann zur

Diskussion, wenn Umstände vorliegen, die sich erst nach Erlass der in

Rechiskraft enrachsenen Verfügung ergaben (sog. echte Noven) und die

geltend gemachten Urnstände entscheidrelevant sind, d.h' grundsätzlich

zu einem anderen Resultat führen können als das Resultat des in Wie-

dererwägung zu ziehenden Entscheids (vgl. Aargaui§che Gerichts- und

Venualtungsentscheide IAGVE] 2016, S' 148 mit Hinweisen).

J.

3.1.

Zu prüfen ist, ob sich seit dem bundesgerichtlichen Entscheid die Verhält'

nisse wesentlich verändert haben und die erstinstanzlichen BehÖrden

deshalb auf das Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin hätten

eintreten müssen.

3.2.

lrn Urteil des Bundesgerichts vom 23. März ?A18 wurde festgehalten,

dass die Beschwerdeführerin keine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübe,

sondern einen reinen Pferdepensions- und Reitsportbetrieb führe. Bauten

und Anlagen für die gewerbliche Pferdehaltung wie für den von der Be-

schwerdeführerin betriebenen Pferdepensions- und Reitsportbetreib seien

in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform. Sie gehÖrten in die

Bauzone oder in eine Spezialzone nach Art" 18 des Bundesgesetzes über

die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raumplanungsgesetz, RPG;

SR 700). Eine ordentliche Baubewilligung komme mangels Zonenkonfor-

mität nicht in Frage (a.a.O., Erw. 3.4). Auch eine Ausnahmebewilligung

könne nicht erteilt werden. Die Begrenzung auf vier Tiere sei sachgerecht

und die Bewilligung weiterer Auslaufflächen mit den wichtigen Anliegen

der Raumplanung nicht vereinbar (a.a.O., Erw. 4.4). Die angeordnete

Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sei Yerhältnismässig. Die

Haltung von 15 Pferden zur gewerbtichen Nutzung anstatt der bewilligten

hobbymässigen Haltung von vier Pferden sowie die Realisierung von

mehreren Hundert m2 Auslaufflächen stellten keine geringfügige Abwei-

chung von der erteilten Baubewilligung dar. Die gewerbsmä§sige Pferde-
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haltung sei in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform (a.a.O.,

trru/. b).

3,3.

Die Beschwerdeführerin kritisiert das Urteil des Bundesgerichts vom

23,März 2018 sowie den darin bestätigten Entscheid des Verwaltungsge-

richts vom 5. Mai 2A17. Der Sachverhalt sei falsch erstellt worden, Zeu-
genaussagen und Lufibilder seien nicht berücksichtigt, Akten nicht beige-
zogen worden. Die Landwirtschafi auf dem ,,§teinig" sei nie aufgegeben

worden. Die Pferdehaltung werde ebenfalls seit Generationen betrieben.

Der Pferdebetrieb sei Teil des landwirtschaftlichen Gewerbes ,,Neulig"
gewesen. Seit der §cheidung erfülle sie die Vorgaben eines landwirt-
schaftlichen Betriebs mit 0.2 SAK. Der anbegehrte Allwetterplatz stelle

zudem einen Ersatzbau für den ?A17 zurückgebauten Reitplatz ,,Neulig"
bzw. den 1995 zurückgebauten Allwetterplatz ,,Steinig" dar.

Die Vorbringen der Beschwerdeführerin stellen die materielle Begründet-

heit des rechtskräftigen Baubewilligungs- und Rückbauentscheids in

Frage. Diese Einwände sind nicht mehr zu prüfen, da die Rechtmässigkeit
der Pferdehaltung und der Aussenanlagen bereits rechtskräftig entschie-

den wurde. lm vorliegenden Verfahren ist einzig der Anspruch auf Wie-

dererwägung zu prüfen.

3.4.
Mit Verfügung vom 16. Juni 2017 anerkannte das Departement Finanzen

und Ressourcen (DFR), Abteilung Landwirtschaft, den Betrieb der Be-

schwerdeführerin als landwirtschaftlichen Betrieb gemäss Art. 6 i.V.m.

Art. 29a Abs. 1 der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die

Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (Landwirt-

schaftliche Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91) an. Massgebend fÜr die

Anerkennung bzw. Grundlage der Berechnung der Standardarbeitskräfie
(SAK) waren die gemäss Betriebsdatenblatt 2017 ausgewiesene landwirt-

schaftliche Nutzfläche {3.41 ha) sowie 35 HochstammobstbäumelNuss-

bäume und 8.5 Grossvieheinheiten (Pferde). lm Entscheid ausdrücklich

festgehalten wurde, dass es sich dabei um die effektiv gehaltenen und

deklarierten Tiere handle, unabhängig von einer Haltungsbeschränkung
gemäss laufendem Baurechtsverfahren (Vorakten, act. 9).

Die Beschwerdeftihrerin erklärt sinngemäss, durch die Anerkennung ihres

Betriebes als landwirtschaftlicher Betrieb durch das DFR, Abteilung

Landwirtschaft, habe sich der dem rechtskräftigen Baubewilligungs- und

Rückbauentscheid zugrundeliegende Sachverhalt wesentlich verändert,

weshalb ein Anspruch auf Wiedererwägung bestehe.
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3.5.

3.5.1.

Grundvoraussetzung für die Bejahung der Zonenkonformität der Haltung

von Pferden in der Landwirtschaftszone ist ein bestehendes landwirt-

schaftliches Gewerbe (Ur'teile des Bundesgerichts vom 23. Mär7 2018

{1C-347DA171, Eruv. 3.2.4; und vom 29. September 2A14 [1C-14412013],

Erw. 3.4). Als landwirtschaftliche Gewerbe gelten laut Art. 34b Abs. '1 der

Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) Gewerbe

im Sinne von Art. 5 oder 7 des Bundesgesetzes über das bäuerliche tso-

denrecht vom 4. Oktober 1991 (BGBB; SR 211.412.11). Auch auf beste-

henden LandwirtschaftsÖefrieben, welche die Standa rdarbeitskräfte (SAK)

- Limite nach BGBB nicht erreichen, kann die Haltung von Pferden unter

gewissen Voraussetzungen als zonenkonform bewiltigt werden (vgl'

Art.34b Abs. 2 RPV), massgebend ist dabei die Schwelle von 0.20 SAK

(vgl. Art. 29a Abs. 1 LBV). Die Berechnung der SAK richtet sich nach

Art.3 LBV und weiteren Regelungen (insb. Art. 2a der Verordnung über

das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1eg3 [VBB; SR 211.412.224i).

3.§.2.

Ohne Bedeutung ist die Frage, ob die Beschwerdeführerin Direktzah-

lungen erhält. Die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb im

Sinne von Art. 6 LBV beschränkt sich auf den Anwendungsbereich des

Bundesgesetzes über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (Land-

wirtschaftsgesetz, LwG; SR 901,1) und der gestützt darauf erlassenen

Verordnungen (siehe Art. 1 Abs. 1 LBV). Die landwirtschaftliche Be-

wirtschaltung im Sinne des RPG stellt auf andere Kriterien ab' Die

Haltung und Nutzung von Pferden kann nur dann bewilligt werden, wenn

unter Ausschluss bzw. Ausblendung der Pferdehaltung die Voraussetzun-

gen eines Landwirtschaftsbetriebs erfüllt sind, d.h. wenn auch ohne Pfer-

dehaitung und -nutzung ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einer Anzahl

SAK von mind. 0.20 existiert.

3.5.3.
Nach dem Gesagten lst bei der Beurteilung der Pferdehaltung im Sinne

des RPG zum einen die Anzahl SAK für die Pferdehaltung und zum ande-

ren der dazugehörenden Futterflächen und Weiden (die zonenkonforrne

Pferdehaltung bedingt eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage

und Weiden, siehe Art. 16abi'Abs. 1 RPG) abzuziehen bzw. nicht zu be-

rücksichtigen.

Die Beschwerdeführerin wies gemäss Betriebsdatenerhebung 20't7, wel-

che die Grundlage des rechtskräftigen Baubewilligungs- und Rückbauent-

scheids bildete, eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 3.41 ha, 35 Hoch-

stammobstbäumelNussbäume und neun Pferde über 30 Monate und fünf

Ponys oder Kleinpferde aus (Beilage zur Eingabe der Beschwerdeführerin

vam 22. November 2018).
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Gemäss Betriebsdaienerhebung 2018 weist die Beschwerdeführerin eine

landwirtschaftliche Nutzfläche von 3.41 ha, 39 Hochstammobstbäumel

Nussbäume und 14 Tiere der Pferdegattung (13 weibliche und kastrierte

männiiche Tiere, über 900 Tage alt und ein Hengst über 900 Tage alt) aus

{Beilage zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 22. November 2018).

Für iandwirtschaftliche Nutzflächen ohne Spezialkulturen beträgt der SAK-

Faktor A.A22 pro ha und für die Hochstammfeldobstbäurne 0.001 pro

Baum (Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 und Ziff. 5 LBV). Ohne Berücksichtigung

der Pferdehaltung beträgt die Anzahl SAK gemäss Betriebsdatenerhe-

bung 2017 A.11002 ([3.41 ha x 0.022 SAK] + [35 Bäume x 0001 §AK])

und gemäss Betriebsdaienerhebung 2018 0.1UAz {13.41 ha x 0.ü22

SAKI + [39 Bäume x 0.001 SAK]). Davon ist die Anzahl SAK für die zur

Pferdehaltung gehörenden Futterflächen und Weiden abzuziehen. §elb§t

ohne diese Abzüge unterschreitet der Betrieb der Beschwerdeführerin

sowohl gestützt auf die Betriebsdaten 2017 als auch auf die aktuellen Be-

triebsdaten 2018 den für einen landwirtschaftlichen Betrieb geforderten

SAK-Wert von 0.20, d.h. unter Ausschluss der Pferdehaltung gilt der Be-

trieb nach wie vor nicht als landwirtschaftlicher Betrieb. Fehlt es an einem

Iandwirtschaftlichen Betrieb ist die Grundvoraussetzung für die Bejahung

der Zonenkonformität der Haltung von Pferden in der Landwirtschaftszone
(weiterhin) nicht erfüllt.

Nichts anderes ergibt sich, wenn rnan die in der Eingabe der Beschwer-

deführerin vom L Januar 2019 erstmals genannte Variante mit dem An-

bau von Beeren prüft (Beilage zur Eingabe). Auch mit der Berücksichti-

gung der Anzahl SAK für 0.02 ha Beeren bzw. 0.006 SAK (SAK'Fak'

tor 0.323 pro ha [Art. 3 Abs. 2 lit, a Ziff. 2 LBV]) wird der erforderliche

Schwellenwert klar nicht erreicht.

3.6.
Nach dem Gesagten, stellte die Vorinstanz zu Recht fest, dass sich weder

der dem rechtskräftigen Entscheid zugrunde liegende §achverhalt noch

die Rechtslage seit der rechtskräftigen Abweisung des Baugesuchs ge-

ändert haben. Entscheidend ist, dass - wie bereits im Zeitpunkt des Ur-

teils des Bundesgerichts - unter Nichtberücksichtigung der Pferdehaltung

bzw. -nutzung kein landwit'tschaftlicher Betrieb vorliegt. Die Beschwer-

deführerin führt nach wie vor einen reinen Pferdepensions- und Reitbe-

trieb und übt damit immer noch eine zonenwidrige landwittschaftsfremde
gewerbliche Tierhaltung aus. Die Anerkennung der Landwirtschaft Aargau

vom 16. Juni2017 stellt keine entscheidrelevante Anderung des Sachver-

halts dar, Sie hat lediglich zu Folge, dass die Beschwerdeführerin eventu-

ell Direktzahlungen erhält für die (raumplanungsrechtlich) unrechtmässige
gewerbliche Pferdehaltung.
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Dass sich der raumpianungsrechtliche staius durch die Betriebsanerken-

nung'nach LBV nicht verändert hat, anerkennt im Übrigen auch die Land-

wirtschaft Aargau in ihrer Stellungnahme vom 26. September ?017' Nach

Landwirtschafts- und Raumplanungsrecht kÖnne nicht von einem zonen-

konformen Landwirtschaftsbetrieb ausgegangen werden (a.a.o., s. 2 und

3 [Vorakten, act. 34 und 35]].

3.7.
Die Beschwerdeführerin vermag nicht darzutun, aus welchen Gründen ihr

ein Anspruch auf Wiedererwägung des negativen Baubewilligungs- und

des wiederherstellungsentscheid zukommen sollte. lnsbesondere führt

sie keine relevanten umstände an, die auf eine wesentliche veränderung

der verhältnisse seit dem Entscheid hindeuteten. Auch tÜhrt sie keine er-

heblichen Tatsachen oder Beweismittel ins Feld, welche zur zeit des Ent-

scheids unbekannt oder unmÖglich vorzubringen wären. sie kritisiert im

wesengichen die rechtskrättigen Entscheide, die Beweismittel seien nicht

richtig gewürdigt und der sachverhalt deshalb falsch festgestellt worden,

4.

Mit urteil des Bundesgerichts vom 23. März 2018 wurden folgende Ziffern

des Entscheids des Gemeinderats vom 7. Dezember 2015 (angepasst mit

Entscheid des Verwaitungsgerichts vom 5. Mai Z1fi ' siehe vorne lit' A/5')

r"echtskräftig:

4

äe nobnymässige Haltung von mehr als 4 Pferden wird abgewiesen..Die

Anzahl gätrattenär Pferdelst bis spätestens zwälf Monate nach Rechts'

kraft des vorliegenden Entscheids auf das erlaubte Mass zu reduzie-

ran

4.
Dre resfliche Pferdeai.rslauffläche östlich cies bewilligten Auslaufs, der be-

reits teilweise erstellte Pferdeauslauf an der nordwestlichen Parzellen-

grenze, die 2 Parkplätze und der silaballenlagerplatz_werden abgewiesen

und sind bis späiestens zwölf Monate nach Rechtskraft des vorlie'

genden Entscheids zurückzubauen "

Der Regierungsrat weist in seinem Entscheid die Beschwerdeführerin und

den Gemeinderat zu Recht darauf hin, dass die Aufgabe der Haltung von

mehr als vier Pferden und der Rückbau der Ausläufe spätestens bis zum

23. Mä7- 2019 zu erfolgen hat (vorinstanzlicher Entscheid, S' g)' Sofern

die Beschwerdeführerin den Anordnungen nichi Folge leistet, hat der

Gemeinderat das Vollstreckungsver{ahren einzuleiten (§ 76 ff' VRPG)'

5.

Die Beschwerdeführerin verlangt, das Nutzungsverbot im Regierungs-

ratsbeschluss vom 24. August 2016 sei aufzuheben (Beschwerdeantrag

ziff, 3i.
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Der Regierungsrat stellte im erwähnten Entscheid fest, dass die Be-

schwerdeführerin über insgesamt fünf r-.rnbewilligte Pferdeboxen verfüge'

Dies sei anlässlich des Augenscheins vam27 April 2016 festgestellt wor-

den. Der Entscheid des Regierungsrats ist rechtskräfiig und nieht Gegen-

stand dieses Verfahrens. Hinzuweisen bleibt jedoch, dass vom Regie-

rungsrat kein Nutzungsverbot verfügt, sondern lediglich darauf hingewie-

sen wurde, dass die Pferdeboxen nicht bewilligt Seien und daher nicht ge-

nutzt werden dürfen. Zudem wurde die Abteilung fÜr Baubewilligungen

angehalten. den Rückbau anzuordnen.

6.

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf ihr Vertrauen in eine behÖrdliche

Zusicherung {Beschwerde, §. 4). Sie verweist auf die Ausführungen des

BVU, Abteilung für Baubewilligungen, in der Stellungnahme vom 22. Fe'

bruar 2016, wonach die Pferdehaltung als zonenkonform gelten könnte,

wenn der Betrieb der Beschwerdeführerin als landwirtschaftlicher Betrieb

anerkannt werde (a.a.O.. S. 3 [Beilage 25 zur Verwaltungsgerichtsbe-

schwerdel).

Art. 5 Abs. 3 BV enthält den allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsatz,

dass staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben handeln' Die-

ses Prinzip wird in Art. g BV grundrechtlich ergänzt Der" grundreehtlich

verstärkte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person An-

spruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behÖrdliche Zusiche-

rungen oder Sonsiiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten

der Behörden. Voraussetzung für eine Berufung auf Vertrauen§schutz ist,

dass die betroffene Person sich berechtigterweise auf die vertrauens-

grundlage verlassen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen

getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann' Die Berufung

auf Treu und Giauben scheitert, wenn ihr überwiegende Öffentliche lnte-

re§sen entgegenstehen (BGE 137 I 69, Erw.2.5.1; 131 lt 627, Ept.1y. 6;

129 I 16'1, Ens. 4.1; je mit Hinweisen).

lm Zeitpunkt der genannten Ausführungen des BVU, Abteilung für Bau-

bewilligungen, hielt die Beschwerdeführerin bereits mehr als vier Pferde

und hatte die vom Rückbau betroffenen Bauten und Anlagen bereits er-

stellt. worin die nicht ohne Nachteil rückgängig zu machenden Dispositio-

nen bestehen sollen, ist somit nicht ersichtlich' Hinzu kommt, dass spä-

testens mit Urteil des Verwaltungsgerichts vom 5. Mai 2017 der Be-

schwerdeführerin die Fehlerhaftigkeit der Ausführungen des tsVU, Abtei-

lung für Baubewilligungen, bekannt war. im Urteil wurde auf die Stellung-

nahme der Landwirtschaft Aargau vom 15. Februar 2016 venrrriesen und

festgehalten, da§s der Schwellenwert von 0.20 SAK und damit die Aner-

kennung als zonenkonformer Landwirtschaftsbetrieb ohne Berücksichti-

gung der Pferdehaltung erreicht werden müsse {Enn. 4.4.). Die Be-
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schwerdeführerin durfte daher nicht darauf vertrauen, dass durch die Be-

triebsanerkennung des DFR, Abteilung Landwirtschaft, welche lediglich

unter Anrechnung der Pferdehaltung erteilt werden konnte, die gewerbli-

che Pferdehaltung zonenkonform und bewilligungsfähig werde.

7.

Die Beschwerdeführerin verlangt den Beizug von Akten (Beschwerde,

S.6 und 9; Eingabe vom 8. Januar 2019) und diverser Stellungnahmen

(Beschwerde, S. 5 und 9) sowie die Befragung von Thomas Müller und

lrene Koch als Zeugen (Beschwerde, S. 8). Vorliegend stellen sich nur

Rechtsfragen (Anspruch auf Wiedererwägung) und der Sachverhalt er-

scheint aufgrund der Akten genügend klar, um die Sache beurteilen zu

können. Auf die Abnahme weiterer Beweismittel kann in antizipierter Be-

weiswürdigung verzichtet werden, zumal davon keine weitergehenden Er-

kenntnisse zu erwarten wären (vgl. BGE 141 164',136 I 236 f .; 1341 148,

AGVE 2008. s. 312 f., 2004, s, 155 f.).

8.

Zusammenfassend ist der Gemeinderat Gontenschwil bzw. das BVU,

Abteilung für Baubewilligungen, zu Recht nicht auf das Wiedererwä-

gungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 18, August 2017 eingetreten'

Der angefochtene Entscheid des Regierungsrats ist somit zu bestätigen

und die Beschwerde abzuweisen.

Itl.

Entsprechend dem verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die

Kosten des verwaltungsgerichtlichen Ver'fahrens vollständig zu tragen

(§ 31 Abs. 2 VRPG). Parteikosten werden keine ersetzt (§ 32 Abs' 2

vRPG).

Das Verwaltungsgericht erkennt:

1

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die verwaltungsgerichtlichen Verfahrenskosten, bestehend auS einer

Staatsgebühr von Fr. 2'500.00 sowie der Kanzleigebühr und den Ausla-

gun uon Fr. 268.00, gesamthaft Fr. 2'768.00, sind von der Beschwerde-

führerin zu bezahlen.

a

Es werden keine Parteikosten ersetzt'
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Zustellung an:

die Beschwerdeführerin
den Regierungsrat
den Gemeinderat Gontenschwii

Mitteilung an:

das BVU, Abteilung für Baubewilligungen

Beschwerde in öffentlieh-rechtlichen Angelegenheiten

Dieser Entscheid kann wegen Verletzung von Bundesrecht, VÖlkerrecht,

kantonalen verfassungsmässigen Rechten sowie interkantonalem Recht

innert 30 Tagen seit der Zustellung mit Beschwerde in öffentlich'recht-

lichen Angelegenheiten beim §chweizerischen Bundesgericht,

1000 Lausanne 14, angefochten werden. Die Frist steht still vom 7' Tag

vor bis und mit 7. Tag nach OsterR, vom 15. Juti bis und rnit 15. August

und vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar. Die untezeichnete Be-

schwerde mus§ das Begehren, wie der Entscheid zu ändern sei, sowie in

gedrängter Form die Begründung, inwiefern der angefochtene Akt Recht

verletzt, mit Angabe der Beweismittel enthalten' Der angefochtene Ent-

scheid und als Beweismittel angerufene Urkunden sind beizulegen

(Aft. S2 ff, des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [Bundesgerichts-
gesetz, BGG; SR 173.1101 vom 17. Juni 2005).

Aarau, 22. Februar 2019

Verwaltungsgericht des Kantons Aargau
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